
 

Anmeldung zum Faschingszug in Altreichenau am 
Sonntag, 02.03.2025 

 

Name der Gruppe:  __________________________________________________________ 

Motto / Thema:  __________________________________________________________ 

Anzahl der Teilnehmer:  ____________________________________________________ 

Art der Gruppe:  

 ☐ Fußgruppe  ☐ Fußgruppe mit Handwagen 

 ☐ Gruppe mit Fahrzeug (PKW o. ä.) ☐ Faschingswagen mit Zugfahrzeug (PKW o. ä.) 

Musik:  ☐ nein  ☐ ja,  ☐ mit Verstärker ☐ ohne Verstärke 

 

Angaben zum Gruppenverantwortlichen / Aufsichtsperson (mind. 18 Jahre) 

Name, Vorname:  __________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer:  ____________________________________________________ 

PLZ, Wohnort:  __________________________________________________________ 

Geburtsdatum:  __________________________________________________________ 

Telefon/Handy  __________________________________________________________ 

E-Mail:  ________________________________________________________________ 

Die Aufsichtsperson wird für ihre gemeldete Gruppe/Wagen in die Verantwortung 
genommen, wenn Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen (z. B. Jugendschutzgesetz). Für 
die Teilnahme am Umzug ist die Nennung einer Aufsichtsperson zwingend erforderlich. 

 
  



 

Für Teilnehmer des Faschingszuges die sich mit einem 
zulassungspflichtigen Fahrzeug beteiligen, wird von Seiten der 
Gemeinde Neureichenau eine Kfz-Haftpflichtversicherung 
abgeschlossen, dazu werden nachfolgende Angaben benötigt: 

 

Angaben zum Fahrzeug: 

Name, Vorname des Halters:  _____________________________________________ 

Straße, Hausnummer:  ____________________________________________________ 

PLZ, Wohnort:  __________________________________________________________ 

Telefon/Handy  __________________________________________________________ 

E-Mail:  ________________________________________________________________ 

Amtliches Kennzeichen  ____________________________________________________ 

 

_________________________ 
Datum, Unterschrift 

 

 

Hiermit bestätige ich den Empfang des Merkblattes 
über die Ausrüstung und den Betrieb von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen für den 
Einsatz bei Brauchtumsveranstaltungen  

_________________________ 
Datum, Unterschrift 

 

  



MerkblaƩ über die Ausrüstung und den Betrieb von Fahrzeugen und FahrzeugkombinaƟonen 
für den Einsatz bei Brauchtumsveranstaltungen  

Bonn, den 18. Juli 2000 | Az.: S 33/36.24.02-50 [VKBl. 2000 S 406] 
Geändert durch Bekanntmachung des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Wohnungswesen vom 13.11.2000 
[VKBl. 2000 S. 680] 
 
Vorbemerkungen 
Für alle Fahrzeuge, die am öffentlichen Straßenverkehr teil-
nehmen, gelten grundsätzlich die einschlägigen Regelungen 
des Straßenverkehrsrechts – insbesondere die VorschriŌen 
der StVZO und StVO sowie die diese ergänzenden Regelun-
gen. Durch die „Zweite Verordnung über Ausnahmen von 
Straßenverkehrsrechtlichen VorschriŌen“ vom 28. Februar 
1989 (2. StVR-AusnahmeVO) sind jedoch unter besƟmmten 
Voraussetzungen Ausnahmen von der StVZO, StVO und der 
Fahrerlaubnis-Verordnung zugelassen. 
Dieses MerkblaƩ Wurde erstellt, um eine bundesweit ein-
heitliche Verfahrensweise bei der Begutachtung der im Rah-
men dieser Ausnahmeregelung eingesetzten Fahrzeuge 
durch den amtlichen anerkannten Sachverständigen sicher-
zustellen und den Betreibern und Benutzern dieser Fahr-
zeuge Hinweise für den sicheren Betrieb zu geben. Nach An-
hörung der zuständigen obersten Landesbehörden gebe ich 
nachstehend den Wortlaut bekannt. 
 
Geltungsbereich 
Das MerkblaƩ gilt entsprechend der 2. StVR-Ausnah-
meVO 
 für alle Fahrzeuge, wenn sie auf örtlichen Brauch-

tumsveranstaltungen eingesetzt werden. 
 für Zugmaschinen, wenn sie 
1. auf örtlichen Brauchtumsveranstaltungen, 
2. für nicht gewerbsmäßig durchgeführte Altmateri-

alsammlungen oder LandschaŌssäuberungsakƟo-
nen, 

3. zu Feuerwehreinsätzen oder Feuerwehrübungen, 
4. für Feldrundfahrten oder ähnliche Einsätze, 
5. auf den Zu- und Abfahrten zu diesen Anlässen ver-

wendet werden. 
Für gewerbsmäßige Personenbeförderungen – auch 
z.B. bei Stadtrundfahrten etc. mit besonderen Fahr-
zeugkombinaƟonen wurde eine eigenes „MerkblaƩ zur 
Begutachtung von ZugkombinaƟonen zur Personenbe-
förderung und zur Erteilung von erforderlichen Ausnah-
megenehmigungen“ (VkBl. 1998, S. 1235) veröffent-
licht. 
 
Wortlaut des MerkblaƩes 

1. Zulassungsvoraussetzungen 
1.1 Betriebserlaubnis für Fahrzeuge (§ 18 StVZO) 
Mit Ausnahme von Fahrzeugen mit einer bauartbeding-
ten Höchstgeschwindigkeit bis 6 km/h muss für jedes 
Fahrzeug, das auf örtlichen Brauchtumsveranstaltun-
gen (§ 1 Absatz 1 Nr. 1 der 2. StVRAusnahmeVO) einge-
setzt wird, eine Betriebserlaubnis erteilt sein. Ein ent-
sprechender Nachweis (z.B. Kopie der Allgemeinen Be-
triebserlaubnis, Betriebserlaubnis im Einzelfall) muss 

ausgestellt sein. Für Fahrzeuge, die auf örtlichen 
Brauchtumsveranstaltungen (§ 1 Absatz 1 Nr. 1 der 2. 
StVRAusnahmeVO) eingesetzt werden und die mit An- 
oder Auĩauten versehen sind, erlischt die Betriebser-
laubnis nicht, sofern die Verkehrssicherheit nicht beein-
trächƟgt wird. Fahrzeuge, die wesentlich verändert 
wurden 1) und auf denen Personen befördert werden, 
müssen von einem amtlich anerkannten Sachverständi-
gen begutachtet werden. Die BestäƟgung, dass keine 
Bedenken gegen die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge 
bestehen, wird vom amtlich anerkannten Sachverstän-
digen im Gutachten bescheinigt. 
 
2. Technische Voraussetzungen für Anhänger und 

Zugfahrzeuge 
2.1 Bremsausrüstung (§ 41 StVZO) 
Die Fahrzeuge müssen entsprechend den VorschriŌen 
der StVZO grundsätzlich mit einer Betriebsbremse und 
einer Feststellbremse ausgerüstet sein. 
Abweichungen sind beschränkt auf örtliche Einsätze 
möglich, sofern ein amtlich anerkannter Sachverständi-
ger die Ausnahme befürwortet und die zuständige 
Stelle eine Genehmigung erteilt. 
 
2.2 Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen    
         (§ 43 StVZO) 
Es dürfen nur Verbindungseinrichtungen in amtlich ge-
nehmigter Bauart verwendet werden. Unsachgemäße 
Änderungen oder Reparaturen sowie Beschädigungen 
sind nicht zulässig. 
In besonderen Fällen ist eine fachlich vertretbare Ände-
rung einer Zugdeichsel zulässig, sofern die Änderung 
durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen po-
siƟv begutachtet und von der zuständigen Stelle geneh-
migt wurde (entsprechen § 19 Absatz 2 und 3 StVZO). 
 
2.3 Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewicht   
        (§  2 und § 34 StVZO) 
Bei Verwendung der Fahrzeuge auf örtlichen Brauch-
tumsveranstaltungen (§ 1 Absatz 1 Nr. 1 der 2. StVR-
AusnahmeVO) dürfen die gemäß § 32 und § 34 StVZO 
zulässigen Abmessungen, Achslasten und Gesamtge-
wichte der Fahrzeuge überschriƩen, wenn keine Be-
denken gegen die Verkehrssicherheit auf diesen Veran-
staltungen bestehen. 
Die Unbedenklichkeit ist vom amtlich anerkannten 
Sachverständigen im Gutachten zu bescheinigen. 
2.4 Räder und Reifen (§ 36 StVZO) 
Die Tragfähigkeit in Abhängigkeit der zulässigen Höchst-
geschwindigkeit muss gegeben sein. 



 
2.5 Sicherheitsvorkehrungen für die Personenbeför-
derung (21 StVO) 
Fahrzeuge, auf denen Personen befördert werden, 
müssen mit rutschfesten und sicheren Stehflächen, 
Haltevorrichtungen, Geländern bzw. Brüstungen und 
Ein- bzw. AussƟegen im Sinne der Unfallverhütungsvor-
schriŌen ausgerüstet sein. 
Beim Miƞühren stehender Personen ist eine Mindest-
höhe der Brüstung von 1000 mm einzuhalten. Beim 
Miƞühren von sitzenden Personen oder Kindern (z.B. 
Kinderprinzenwagen) ist eine Mindesthöhe von 800 
mm ausreichend. 
Sitzbänke, Tische und sonsƟge Auf- und Einbauten 
müssen mit dem Fahrzeug fest verbunden sein. Die Ver-
bindungen müssen so ausgelegt sein, dass sie den übli-
cherweise im Betrieb auŌretenden Belastungen stand-
halten. 
Auf die jeweils zulässigen Höchstgeschwindigkeiten 
(BetriebsvorschriŌ) wird hingewiesen (s. AbschniƩ 3.1). 
Ein- und AussƟege sollten möglichst hinten bezogen auf 
die Fahrtrichtung angeordnet sein. Auf keinen Fall dür-
fen sich Ein- und AussƟege zwischen zwei miteinander 
verbundenen Fahrzeugen befinden. 
Beim Miƞühren von Kindern auf Ladeflächen von Fahr-
zeugen muss mindestens eine geeignete erwachsene 
Person als Aufsicht vorhanden sein. 
 
2.6 LichƩechnische Einrichtungen (§ 49a ff. StVZO) 
Die vorgeschriebenen oder für zulässig erklärten licht-
technischen Einrichtungen müssen an Fahrzeugen, die 
auf örtlichen Brauchtumsveranstaltungen (§ 1 Absatz 1 
Nr. 1 der 2. StVRAusnahmeVO) eingesetzt werden, voll-
ständig vorhanden und betriebsbereit sein. 
Dies gilt nicht während örtlicher Brauchtumsveranstal-
tungen, die auf für den übrigen Verkehr abgesperrten 
Strecken staƪinden (z.B. Rosenmontagszüge). 
 
3. BetriebsvorschriŌen und Zugzusammenstellung 
3.1 Zulässige Höchstgeschwindigkeit  
       (BetriebsvorschriŌ) 
Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt: 
 6 km/h bei Fahrzeugen ohne Betriebserlaubnis, 

Fahrzeugen mit besonders kriƟschem Auĩau und 
Fahrzeugen, auf denen Personen stehend beför-
dert werden; 

 25 km/h bei Fahrzeugen, auf denen Personen sit-
zend befördert werden, Fahrzeugen, die aufgrund 
technischer Anforderungen (siehe AbschniƩ 2) für 
eine höhere Geschwindigkeit nicht zugelassen 
sind sowie FahrzeugkombinaƟonen bestehend aus 
Zugmaschine und Anhänger(n). 

Die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit (Betriebs-
vorschriŌ) ist durch eine Geschwindigkeitsschild nach § 
58 StVZO) auf der Rückseite der Fahrzeuge bzw. Fahr-
zeugkombinaƟon anzugeben. Dies gilt nicht während 
örtlicher Brauchtumsveranstaltungen die auf für den 

übrigen Verkehr abgesperrten Strecken staƪinden. 
(z.B. Rosenmontagsumzüge). 
 
3.2 Versicherungen 
Für jedes der eingesetzten Fahrzeuge muss eine KraŌ-
fahrzeughaŌpflichtversicherung bestehen, die die Haf-
tung für Schäden abdeckt, die auf den Einsatz der Fahr-
zeuge im Rahmen der 2. StVRAusnahmeVO zurückzu-
führen sind. 
 
3.3 Zugzusammenstellung 
Anhänger dürfen nur hinter solchen Zufahrzeugen mit-
geführt werden, die hierfür geeignet sind. 
Voraussetzungen für die Eignung sind besondere: 
 das zul. Gesamtgewicht, die zul. Hinterachslast, die 

zul. Anhängelast und die zul. Stützlast am Kupp-
lungspunkt des Zufahrzeuges müssen ausreichend 
sein, um den Anhänger miƞühren zu können (siehe 
Angaben im Fz-Schein und in der Betriebsanleitung 
bzw. im Gutachten) 

 die Anhängekupplung des Zugfahrzeuges muss für 
die aufzunehmende Anhängelast und Stützlast so-
wie für die Aufnahme einer entsprechenden Zu-
göse des Anhängers geeignet sein; 

 die FahrzeugkombinaƟon muss die vorgeschrie-
bene Bremsverzögerung erreichen. Es wird unter-
stellt, dass die vorgeschriebene Bremsverzögerung 
erreicht wird, wenn der Bremsweg vom Zeitpunkt 
der BremsbetäƟgung bis zum SƟllstand der Fahr-
zeugkombinaƟon in Abhängigkeit der bauartbe-
dingten Höchstgeschwindigkeit des Zugfahrzeuges 
folgende Werte nicht übersteigt: 

Bauartbedingte Höchst-
geschwindigkeit des Zug-

fahrzeuges 

Bremsweg 
höchstens 

20 km/h 6,5 m 
25 km/h 9,1 m 
30 km/h 12,3 m 
40 km/h 19,8 m 

 die Anforderungen an die Bremsanlagen von Zug-
fahrzeug und Anhänger entsprechend AbschniƩ 
2.1 sind zu erfüllen. 

 
4. Voraussetzungen für den Fahrzeugführer 
4.1 Mindestalter 
Das Mindestalter für die Fahrzeugführer beträgt 18 
Jahre. 
 
4.2 Führerschein (§ 5 StVZO, § 6 FeV) 
Zum Führen von Zugmaschinen bis 32 km/h bauartbe-
dingter Höchstgeschwindigkeit und Anhänger(n), die 
auf Einsätzen im Rahmen der 2. StVR-AusnahmeVO ge-
führt werden, berechƟgt – abweichend von § 6 Absatz 
1 FeV – die Fahrerlaubnis der Klasse L (Klasse 5 gem. 
StVZO in der bis zum 31.12.1998 geltenden Fassung) 


